
 

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 22.09.2023 | Version: 3 | Dok.-Nr.: 273625 | Geschäftsnummer: 2023.RRGR.276 1/2 

1
2

|0
0

|D
|v

0
2

 

Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 207-2023 

Vorstossart: Interpellation 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2023.RRGR.276 

  

Eingereicht am: 13.09.2023 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Schneider (Biel/Bienne, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Entwicklung des Bezugs von Sozialhilfegeldern im Kanton Bern in den letzten Jahrzehn-

ten 

Gemäss Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) ist die Anzahl Sozialhilfebezüger im Kanton 

Bern während eines Jahrzehnts um rund acht Prozent angestiegen. Es interessiert daher, wie 

sich der Bezug von Sozialhilfegeldern in den letzten Jahren entwickelt hat und wie hoch die 

konkreten Bezüge im Kanton Bern sind. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Wie viele Unterstützungseinheiten (eine Unterstützungseinheit umfasst eine oder mehrere 

Personen eines Haushalts) bezogen gesamthaft Sozialhilfegelder über 500 000 Franken, 

400 000 Franken, 300 000 Franken, 200 000 Franken und 100 000 Franken? Bitte Auf-

schlüsselung, inkl. Bezugsdauer, ergriffener ausländerrechtlichen Massnahmen, Anzahl 

Personen pro Unterstützungseinheit und Ausländerbewilligung/Nationalität. 

2. Wie viel Sozialhilfe wurde in den letzten 30, 20 und 10 Jahren im Vergleich zu heute bezo-

gen? Sind heute mehr Personen von der Sozialhilfe abhängig als früher? Gibt es Unter-

schiede in Bezug auf die Dauer im Vergleich zu heute? 

3. Welches ist der höchste Betrag an bezogenen Sozialhilfegeldern einer Unterstützungsein-

heit, inkl. Bezugsdauer, Anzahl Personen pro Unterstützungseinheit und ausländerrechtli-

cher Massnahmen? 

4. Welche Massnahmen werden geprüft/erlassen, wenn Sozialhilfegeldbezüger (Unterstüt-

zungseinheiten) die Schwellenwerte 1 (Ausländerbewilligung B 25 000 Franken, Bewilli-

gung C 40 000 Franken) oder die Schwellenwerte 2 (Bewilligung B 50 000 Franken, Bewilli-

gung C 80 000 Franken) erreichen? 
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5. Welche Gründe führen dazu, dass die Prüfung einer ausländerrechtlichen Massnahme bei 

Erreichen des Schwellenwerts noch nicht angezeigt ist, und nach welchen Kriterien werden 

individuelle Schwellenwerte 3 gesetzt? 

 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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